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†1.Änderungssatzung zur Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in
Trägerschaft der Stadt Eisenach (Hortgebührensatzung)
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finanzielle Auswirkungen
Ü keine haushaltsmäßige Berührung E] Einnahmen Haushaltsstelle: 21100.11500

weitere Ausgaben HH-Stelle: Ü Ausgaben Haushaltsstelle:
HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Haushaltausgaberest insgesamt

_ Jahres (aktueller Stand) -EUR- -EUR- -EUR-
HH/JR
lÀansgruchnahme
./. verausgabt

_-/. vorgemerkt
_= verfügbar
frühere Beschlüsse
_BGSchluss-Nr.: 413/2001 Beschluss-Nr.: Beschluss-Nr.: Beschluss-Nr.:
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zur Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt EisenachSeite: 2

schlag

Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
Haupt-und Finanzausschuss empfiehlt,
Stadtrat beschließt:
1 Änderungssatzung zur Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an

ın Tragerschaft der Stadt Eisenach.

Ergebnis des Urteils des VG Weimar ( 2 K 1674/03) wurde die Thüringer Verordnung über

Satzung

zur

Beteılıgung der Eltern an den Kosten fur dıe Hortbetreuung vom 12.Februar 2001 geändert
die Verordung vom 11.Juni 2004. Diese Verordnung bestimmt im § 4 durch den

eıne angemessene Beteılıgung der Eltern an den Betriebskosten der Horte, die
festgelegt werden.

der 1.Änderungssatzung zur Gebührensatzung wird den Änderungen in der Verordnung
11.Juni 2004 Rechnung getragen. Außerdem erfolgten entsprechende Aktualisierungen,
z.B. Streichung der Gebührenangaben in DM.
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U.Lieske
hauptamtliche Beigeordnete

ıgsatzung wurde zur 3.Sitzung des Stadtrates am 01.10.2004 bereits
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